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1. Öffentliche Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: Bekanntmachung gemäß § 5 

Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG. 

 

 

Bekanntmachung  

gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG  
 

Die Kreisverwaltung Germersheim gibt als zuständige Behörde gemäß § 5 Abs. 2 UVPG bekannt, dass im 

Rahmen des Verfahrens zur wesentlichen Änderung einer Anlage zur Herstellung von Papier, Karton oder 

Pappe durch Errichtung einer Versuchsanlage zur Prozesswasserreinigung auf dem Betriebsgrundstück der 

Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG, Am Oberwald 2, 76744 Wörth, Flurstück 6295/22 keine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird. 

 

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 9 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. Absatz 4 des UVPG, § 7 Absatz 

2 UVPG und Anlage 3 Nr. 2.3 UVPG hat ergeben, dass das Vorhaben nach Einschätzung der Kreisverwaltung 

Germersheim aufgrund einschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 UVPG 
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aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen hat, die nach § 25 Absatz 2 

UVPG zu berücksichtigen wären. 

 

Somit wird festgestellt, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung auf Grundlage eines UVP-Berichtes gem. 

§ 16 UVPG erforderlich ist. 

 

Wesentliche Gründe für die Entscheidung sind: 

 

Auswirkungen auf Klima und Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter, sowie die Wechselwirkung 

zwischen den vorgenannten Schutzgütern sind aufgrund der fehlenden Neuversiegelung und der 

irrelevanten Emissionen nicht zu erwarten. 

 

Die Errichtung und der Betrieb der neuen Versuchsanlage haben keinerlei Auswirkungen auf die zu 

behandelnden Abwassermengen und Abwasserfrachten. 

 

Schutzgebiete werden durch das Vorhaben nicht negativ beeinflusst. 

 

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

 

 

Germersheim, den 08.12.2022 

 

gez. 

 

Dr. Fritz Brechtel 

Landrat 

 

 

 

 

 

2. Öffentliche Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: Satzung zur Änderung der 

Satzung des Landkreises Germersheim über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 

Abfallwirtschaft. 

 

 

Satzung 

zur Änderung der Satzung des Landkreises Germersheim über die Erhebung von 

Benutzungsgebühren für die Abfallwirtschaft 
 

 

Der Kreistag hat aufgrund der §§ 17 und 19 der Landkreisordnung (LKO) in der Fassung vom 

31.01.1994 (GVBl. S. 188), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21), der 

§§ 1,2,3,7,8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) für Rheinland-Pfalz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.05.2022 (GVBl. S. 207) in Verbindung mit § 5 des 

Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes (LKrWG) vom 22.11.2013 (GVBl. S. 459) zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 19.12.2018 (GVBl. S. 469) in seiner Sitzung am 12.12.2022 folgende Satzung zur Änderung 

der Satzung des Landkreises Germersheim über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 

Abfallwirtschaft beschlossen: 
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Artikel 1 

 

Die Satzung des Landkreises Germersheim über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 

Abfallwirtschaft (Abfallgebührensatzung – AbfGebS -) vom 18.12.2008, Amtsblatt des Landkreises 

Germersheim Nr. 41 vom 18.12.2008, geändert durch Satzung vom 15.12.2009, Amtsblatt des 

Landkreises Germersheim Nr. 41 vom 15.12.2009, durch Satzung vom 08.12.2010, Amtsblatt des 

Landkreises Germersheim Nr. 31 vom 09.12.2010, durch Satzung vom 18.06.2013, Amtsblatt des 

Landkreises Germersheim Nr. 13 vom 18.06.2013, durch Satzung vom 17.12.2014, Amtsblatt des 

Landkreises Germersheim Nr. 41 vom 18.12.2014, durch Satzung vom 11.12.2017, Amtsblatt des 

Landkreises Germersheim Nr. 52 vom 14.12.2017, durch Satzung vom 09.12.2019, Amtsblatt des 

Landkreises Germersheim Nr. 44 vom 16.12.2019, wird wie folgt geändert: 

 

 

1. § 5 Absatz 1 Nr. 1.1.1 wird wie folgt neu gefasst: 

 

1.1.1 Graue Tonne 

 

     80 l - Grundbetrag inkl. 6 Entleerungen 

- pro Entleerung 

 

99,00 € 

1,50 € 

   120 l - Grundbetrag inkl. 13 Entleerungen 

- pro Entleerung 

 

168,00 € 

2,40 € 

   240 l - Grundbetrag inkl. 13 Entleerungen 

- pro Entleerung 

 

339,00 € 

4,80 € 

   770 l - Grundbetrag inkl. 13 Entleerungen 

- Grundbetrag für wöchentliche Abfuhr (mit 26 Entleerungen) 

- pro Entleerung 

 

1.092,00 € 

2.184,00 € 

 

15,30 € 

   770 l - Sonder-/Zusatzentleerung je Leerung zzgl. einer 

Leistungsgebühr, wenn bei diesem Gefäß mehr als 13 

Leerungen pro Kalenderjahr in Anspruch genommen werden 

 

30,20 € 

1.100 l - Grundbetrag inkl. 13 Entleerungen 

- Grundbetrag für wöchentliche Abfuhr (mit 26 Entleerungen) 

- pro Entleerung 

 

1.566,00 € 

3.132,00 € 

 

22,00 € 

 

1.100 l - Sonder-/Zusatzentleerung je Leerung zzgl. einer 

Leistungsgebühr, wenn bei diesem Gefäß mehr als 13 

Leerungen pro Kalenderjahr in Anspruch genommen werden 

 

32,60 € 

   240 l - Behälter für Festveranstaltungen  

  An- und Abholung durch Abfuhrunternehmen 

 

20,00 € 

   240 l - Behälter für Festveranstaltungen  

  An- und Abholung durch Benutzer 

 

8,00 € 
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2. § 5 Absatz 1 Nr. 1.3.1 wird wie folgt neu gefasst: 

 

 

1.3.1 Graue Tonne 

 

     80 l - Grundbetrag inkl. 6 Entleerungen 

- pro Entleerung 

 

57,00 € 

1,50 € 

   120 l - Grundbetrag inkl. 13 Entleerungen 

- pro Entleerung 

 

108,00 € 

2,40 € 

   240 l - Grundbetrag inkl. 13 Entleerungen 

- pro Entleerung 

 

216,00€ 

4,80 € 

   770 l - Grundbetrag inkl. 13 Entleerungen 

- Grundbetrag für wöchentliche Abfuhr (mit 26 

Entleerungen) 

- pro Entleerung 

 

705,00 € 

1.410,00 € 

 

15,30 € 

   770 l - Sonder-/Zusatzentleerung je Leerung zzgl. einer 

Leistungsgebühr, wenn bei diesem Gefäß mehr als 13 

Leerungen pro Kalenderjahr in Anspruch genommen 

werden 

 

30,20 € 

 

1.100 l - Grundbetrag inkl. 13 Entleerungen 

- Grundbetrag für wöchentliche Abfuhr (mit 26  

Entleerungen) 

- pro Entleerung 

 

990,00 € 

1.980,00 € 

 

22,00 € 

1.100 l - Sonder-/Zusatzentleerung je Leerung zzgl. einer 

Leistungsgebühr, wenn bei diesem Gefäß mehr als 13 

Leerungen pro Kalenderjahr in Anspruch genommen 

werden 

32,60 € 

 

 

 

3. § 5 Absatz 4 a) und b) wird wie folgt neu gefasst: 

 

 

a)  3,0 cbm Füllraum Umleerbehälter 

 

- wöchentliche Entleerung / Gebühr je Monat 

 

1.094,00 € 

- 14-tägige Entleerung / Gebühr je Monat 

 

547,00 € 

- monatliche Entleerung / Gebühr je Monat 

 

253,00 € 

- einmalige Entleerung / Gebühr je Entleerung 

 

253,00 € 

 

b)  5,0 cbm Füllraum Umleerbehälter 
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- wöchentliche Entleerung / Gebühr je Monat 

 

1.825,00 € 

- 14-tägige Entleerung / Gebühr je Monat 

 

912,00 € 

- monatliche Entleerung / Gebühr je Monat 

 

421,00 € 

- einmalige Entleerung / Gebühr je Entleerung 

 

421,00 € 

 

 

 

4. § 5 Absatz 4 c) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 

„Die Gebühr beträgt je Gewichtstonne 253,00 €.“ 

 

 

 

5. § 5 Absatz 9 wird wie folgt geändert: 

 

„Das Entgelt für den zum einmaligen Gebrauch bestimmten Müllsack (Restmüll)  

beträgt 3,20 €/Stück. Bei Nichtnutzung erfolgt keine Rücknahme und keine 

Gebührenerstattung.“ 

 

6. Die Anlage 1 zur Abfallgebührensatzung des Landkreises Germersheim wird wie folgt geändert: 

 

 

Tabelle 1 Nr. 5 

 

  5. Abfälle zur Verbrennung 296,00 € pro GewTO 

 

 

Tabelle 2 Nr. 5 

 

  5. Abfälle zur Verbrennung 44,00 € pro cbm 

 

 

 

Artikel 2 

 

1. Die Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 

 

2. Der Landrat wird ermächtigt, den Wortlaut der Abfallgebührensatzung in der vom Inkrafttreten 

dieser Satzung an geltenden Fassung im Amtsblatt des Landkreises Germersheim bekannt zu 

machen. 

 

 

Germersheim, den 12.12.2022 

 

gez. Dr. Fritz Brechtel 

Landrat 
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Die vorstehende Satzung wird hiermit zur Bekanntmachung ausgefertigt: 

 

Germersheim, den 12.12.2022 

 

gez. Dr. Fritz Brechtel 

Landrat 

 

 

 

Hinweis: 

Nach § 17 Abs. 6 der Landkreisordnung gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften der Landkreisordnung oder auf Grund der Landkreisordnung zustande gekommen 

sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die 

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder vor Ablauf der in Satz 

1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 

Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Kreisverwaltung unter Bezeichnung des 

Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 

genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

 

 

 

 

3. Öffentliche Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: Feststellung des 

Jahresabschlusses 2021 für die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Germersheim. 

 

 

Feststellung des Jahresabschlusses 2021 für die Abfallentsorgungseinrichtung des 

Landkreises Germersheim 
 

 „Der Kreistag hat gemäß § 2 Abs. 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung in seiner Sitzung am 

12. Dezember 2022 den Jahresabschluss der Abfallentsorgungseinrichtung für das Geschäftsjahr 2021 

festgestellt.“ 

 

In entsprechender Anwendung des § 4 Abs. 5 Satz 2 der Landesverordnung über die Prüfung 

kommunaler Einrichtungen vom 22. Juli 1991 (GVBl. Rheinland-Pfalz vom 29. August 1991, S. 331) 

wurde für die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Germersheim zum 31.12.2021 folgender 

uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt: 

 

 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 

An die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Germersheim - Eigenbetriebsähnliche 

Einrichtung -, Germersheim 

 

Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss der Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Germersheim - 

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung -, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der 

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie 
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dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises 

Germersheim - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung - für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 

31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen 

handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens- und Finanzlage des Betriebs zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das 

Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs. In 

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 

entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 

beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 

Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 

der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 

Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 

ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 

Darstellungen ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 

auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 

Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 

entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 

notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 

Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 

frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der 

Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 

erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 89 Abs. 1 und 3 GemO (Rheinland-Pfalz) unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 

Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 

angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 

der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 

von Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - 

falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 

dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 

Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 

beinhalten können.  

 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 

Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des 

Betriebs abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 

auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
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Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit des Betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 

dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 

Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 

aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 

zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 

oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 

nicht mehr fortführen kann. 

 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 

und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs vermittelt. 

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Betriebs. 

 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 

den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 

sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 

eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 

liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 

künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 

Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen." 

 

Saarbrücken, den 14. Juli 2022 

 

PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Michael Schommer ppa. Gerhard Klos 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

 

 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit Lagebericht, Bestätigungsbericht sowie dem 

Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers liegt in der Zeit vom 02.01.2023 bis 11.01.2023 während 

der Dienststunden in den Räumen der Kreisverwaltung – Fachbereich Abfallwirtschaft, 17er-Straße 1, 

76726 Germersheim, 4. OG, Zimmer 4.03, öffentlich aus. Für die Einsichtnahme bitte vorab unter der 

Tel. 07274/53235 anmelden. 

  

 

Germersheim, den 12.12.2022 

 

gez. 

Dr. Fritz Brechtel 

Landrat 
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4. Bekanntmachung des Zweckverband für Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe Kö.d.ö.R.: 

Einladung zur gemeinsamen Online-Sitzung des Werksausschusses und der Verbandsversammlung 

am 12. Januar 2023, um 15 Uhr. 

 

Einladung 
 

zur gemeinsamen Online-Sitzung des Werksausschusses und der Verbandsversammlung am 12. Januar 2023 

um 15:00 Uhr 

 

Tagesordnung 

 

 

TOP 1  Betriebsbericht 
TOP 2  Zweite Lesung: Beratung und Beschluss der Haushaltssatzung 2023 mit 

  1. Investitionsprogramm 2022 - 2026 

  2. Erfolgsplan 

  3. Vermögensplan 

  4. Stellenübersicht und sonstigen Anlagen 

TOP 3 Verschiedenes 

 

 

 

 

gez. Wünstel 

Verbandsvorsteher 
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